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Wädenswil Teilrevision kommunale Nutzungs
planung, Waldabstandslinien im Gebiet «Reid
bach))

Genehmigung (~ 2 lit. b PBG)

De~ Regierungsrat hat mit Beschluss Nr. 1716 vom 15. Juni 1994 die kommunale Nut
zungsplanung Wädenswil genehmigt. Seither wurden verschiedene Teilrevisionen ge
nehmigt, letztmals am 13. August 2013 (Verfügung AREII 0112013). Der Gemeinderat
Wädenswil hat am 10. Februar 2014 eine Revision des Waldabstandslinienplans im Ge
biet Reidbach festgesetzt. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss Rechtskraftbeschei
nigungen des Bezirksrats Horgen vom 17. März 2014 und des Baurekursgerichts des
Kantons Zürich vom 1. April 2014 keine Rechtsmittel ergriffen. Mit Schreiben vom 14. Mai
2014 ersucht die Stadt Wädenswil um Genehmigung der Vorlage.

Bei der vorliegenden Ergänzung des Waldabstandslinienplans werden die Waldabstands
linien in der Regel mit einem Abstand von 15 m festgelegt. Stellenweise wird dieser Ab
stand jedoch deutlich unterschritten. Nach § 66 PBG sind die Linien in einem Abstand von
30 m von der Waldgrenze festzusetzen. Bei kleinen Waldparzellen oder bei besonderen
örtlichen Verhältnissen können sie jedoch näher oder weiter von der Waldgrenze gezo
gen werden. Vorliegend handelt es sich um ein weitgehend bel?autes Gebiet; südlich der
Einsiedlerstrasse befindet sich eine kleine Waldparzelle. Im gleichzeitig zur Genehmigung
vorliegenden Gestaltungsplan «Reidbach» wird der Umgang mit bestehenden Gebäuden
nahe an der Waldgrenze geregelt. Ohne diesen Gestaltungsplan wäre die Waldabstands
linie im Bereich der Liegenschaft Einsiedlerstrasse 42 (Schopf) auch auf 15 m festzule
gen. Das Zusammenspiel von Waldabstandslinie und Gestaltungsplan ergibt eine kon
zise, der gewünschten Nutzung des Gebiets entsprechende Regelung.

Die Akten, bestehend aus dem Waldabstandsllnienplan Reidbach Mst. 1:1000, dem Er
läuternden Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen), sind vollstän
dig.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen(~ 5 PBG).

Der gleichzeitig mit dieser Vorlage festgesetzte Gestaltungsplan «Reidbach» ist Voraus
setzung für die Genehmigungsfähigkeit und wird mit separater Verfügung behandelt.

Die Baudirektion verfügt:

Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung betreffend Ergänzung der Wald
abstandsllnien im Gebiet«Reidbach», die der Gemeinderat Wädenswil am 10. Feb
ruar 2014 festgesetzt hat, wird genehmigt.

II. Die Stadt Wädenswil wird eingeladen, Dispositiv 1 gemäss §~ 6 und 89 PBG öffent
lich bekannt zu machen und in der amtlichen Vermessung nachzuführen.
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III. Mitteilung an:

- die Stadt Wädenswil (unter Beilage von 5 Dossiers)

- das Verwaltungsgericht (unter Beilage von 1 Dossier)

- das Baurekursgericht (unter Beilage von 2 Dossiers)

- das Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von 2 Dossiers)

- die Stadt Wädenswil, Planen und Bauen, Vermessung, Florhofstrasse 3, Postfach,

8820 Wädenswil (Nachführungsstelle)

Amt flur
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